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Wer darf wählen?

Für die Europa·wahl müssen Sie 3 Regeln erfüllen:

1. Sie sind 16 Jahre alt oder älter.

2. Sie haben einen deutschen Personal·ausweis 

oder einen deutschen Reise·pass.  

 Oder: 

 Sie haben einen Reise·pass aus einem Land in der EU.
3. Sie wohnen seit 3 Monaten oder länger in Deutschland.

Wenn diese Punkte für Sie stimmen, 

dann dürfen Sie wählen. 

Man sagt auch: 

Sie sind wahl·berechtigt.




